
Nachweis der energetischen und schalltechnischen Massnahmen 
(Projektkontrolle für Neubauten/Anbauten und Umbauten/Umnutzungen)
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EN-ZH

Gemeinde:	    	 Parz.-Nr.:	   	 Geb.-Nr.:	    

Bauvorhaben/	  
Objekt:	  
	 Baubewilligungs-Nr.:	    	 Datum:	    

Art des Vorhabens:	 	 Neubau	 	 Anbau	 	 Umbau	 	 Umnutzung

Bauherrschaft:	  
(Name, Adresse, Tel.)

	  

Vertretung:
(Name, Adresse, Tel.)

	  

Beurteilung  
der Nachweise  
durch die Behörde
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Vollständigkeit
Nachweis notwendig
(wenn Ja:)

MINERGIE-Label
Nachweis vorhanden
Nachweis nachliefern
(falls kein Nachweis notwendig: Bereich abgeschlossen)

Kontrolle (Verfahren)

Durch Behörde
Durch Befugte zur Privaten Kontrolle
Entscheid (siehe auch Vermerke Seite 4)

Ohne Vorbehalt/Auflagen
Mit Vorbehalt/Auflagen
Rückweisung: 
Datum:	   

Vorbehalte

   
Sachbearbeitung                      
Ausführungskontrolle
Durchgeführt (Bericht Ausführungskontrolle)

Bereich abgeschlossen

Dieses Formular wurde in Zusammenarbeit mit der Energiefachstellenkonferenz erarbeitet.
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Angaben zum Projekt:
Wärmedämmung:	 	 MINERGIE	 	 Systemnachweis	 	 Einzelbauteilnachweis
Heizungsart:	    
Höchstanteil nichterneuerbarer Energien:	   

Bestandteile des Projekt-Nachweises Vorhaben 
Projekt

Formular 
liegt bei Hinweise

MINERGIE-Label

Nachweis MINERGIE-Label 
(Nachweise EN-1a-c, EN-2a-b und EN-3 entfallen, Zertifikat beilegen)

  0 

Höchstanteil nichterneuerbarer Energien

Nachweis Höchstanteil nichterneuerbarer Energien 	 EN-1a 
	 EN-1b 
	 EN-1c

  1 

Kein Neubau/Anbau/Aufstockung etc., kein Nachweis nötig oder 
MINERGIE

Gebäudehülle

Einzelbauteilnachweis Wärmedämmung 	 EN-2a 2a 

Systemnachweis Wärmedämmung 	 EN-2b 2b 

Nicht betroffen, kein Nachweis nötig

Heizungs- und Warmwasseranlagen

Nachweis Heizungs- und Warmwasseranlagen 	 EN-3   3  

Nicht betroffen, kein Nachweis nötig oder MINERGIE

Lüftungstechnische Anlagen

Nachweis Lüftungstechnische Anlagen 	 EN-4   4 

Nicht betroffen, kein Nachweis nötig

Bedarfsnachweis für Kühlung und Befeuchtung 	 F   F 

Kühlung und/oder Befeuchtung, jedoch kein Bedarfsnachweis nötig

Keine Kühlung und/oder Befeuchtung, kein Bedarfsnachweis nötig

Spezielle Bauten und Anlagen

Nachweis Kühlräume 	 EN-6   6 

Nachweis Gewächshäuser 	 EN-7   7 

Nachweis Traglufthallen 	 EN-8   8 

Nachweis Elektrizitätserzeugungsanlagen 	 EN-9   9 

Nachweis Heizung im Freien 	 EN-10 10 

Nachweis Freiluftbäder 	 EN-11 11 

Keine «speziellen Bauten und Anlagen», kein Nachweis nötig

Schutz vor Lärm

Nachweis Schutz vor Lärm 	 S   S 

Nicht betroffen, kein Nachweis nötig

Bestätigung: Bau wird gemäss den oben aufgeführten Bestandteilen des Projektnachweises ausgeführt.

	 Bauherrschaft oder Vertretung:	 Gesamtprojektverantwortung:
Name:	    	    
Adresse: 
 
 
	    	    
Ort, Datum, Unterschrift:
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Hinweise und Erklärungen
 0	 Nachweis MINERGIE-Label
	� Für das Projekt besteht ein MINERGIE-Label: Kopie des provisorischen  

Zertifikats beilegen.
 1	 Nachweis Höchstanteil nichterneuerbarer Energien
	� Der Nachweis kann entweder durch die Wahl einer Standardlösung oder durch 

eine Berechnung des Höchstanteils nichterneuerbarer Energien erbracht werden. 
Dieser Nachweis ist zu erbringen bei: 
–	 Neubauten 
–	 neubauartigen Umbauten und 
–	� Anbauten und Aufstockungen.

 2a	 Einzelbauteilnachweis Wärmedämmung
	� Gemäss Norm SIA 380/1 «Thermische Energie im Hochbau», Ausgabe 2009. Bei 

Neubauten sind alle Bauteile nachzuweisen, welche die beheizte oder gekühlte 
Zone lückenlos umschliessen. Bei Umbauten oder Umnutzungen sind nur die 
betroffenen Bauteile nachzuweisen.

 2b 	 Systemnachweis Wärmedämmung
	� Gemäss Norm SIA 380/1 «Thermische Energie im Hochbau», Ausgabe 2009. 

Bei Neubauten ist der Heizwärmebedarf für die gesamte beheizte oder gekühlte 
Zone nachzuweisen. Der Systemnachweis für Umbauten und Umnutzungen hat 
im Minimum alle Räume zu umfassen, die Bauteile aufweisen, die vom Umbau 
oder von der Umnutzung betroffen werden.

 3 	 Nachweis Heizungs- und Warmwasseranlagen 	
	� Der Nachweis ist für alle neuen und für die von einem Umbau betroffenen beste-

henden Anlagenteile zu erbringen. Achtung: Die auf Formular EN-3 aufgeführten 
Gründe für den Verzicht auf die VHKA bei Neubauten gelten im Kanton Zürich 
nicht (vgl. Hinweis auf Formular EN-3).

 4 	 Nachweis Lüftungstechnische Anlagen 	
	� Der Nachweis ist für alle neuen und für die von einem Umbau betroffenen 

bestehenden Anlagenteile zu erbringen. Bei Lüftungsanlagen für Fahrzeug
einstellräume sind die notwendigen Pläne und Berechnungen gemäss  
Richtlinie SWKI 96-1 beizulegen.

 F 	 Bedarfsnachweis für Kühlung und/oder Befeuchtung 	
	� Der Bedarfnachweis ist für alle neuen und für die von einem Umbau betroffenen 

bestehenden Anlagenteile zu erbringen. Es ist das Formular F, Version Dezember 
2008 anzuwenden.

 6/7/8 	Nachweis Kühlräume/Gewächshäuser/Traglufthallen	
	� Der Nachweis ist für alle neuen und für die von einem Umbau oder einer Um

nutzung betroffenen Bauteile zu erbringen. Bei Kühlräumen: Angaben über die 
bei der Kälteerzeugung allenfalls entstehende Abwärme sind bei den Heizungs-
anlagen (vgl. EN-3) anzubringen.

 9 	 Nachweis Elektrizitätserzeugungsanlagen 	
	� Der Nachweis ist zu erbringen für alle neuen und für die von einem Umbau  

betroffenen bestehenden Anlagenteile bei Elektrizitätserzeugungsanlagen.
 10/11 	Nachweis Heizungen im Freien/Freiluftbäder 	
	� Der Nachweis ist für alle neuen, ersetzten und von einem Umbau betroffenen  

bestehenden Anlagenteile, sowie bei einem Ersatz der Wärmeerzeugung zu  
erbringen. Im Kanton Zürich sind für Freiluftbäder elektrische Wärmepumpen  
nur vom 1. Mai bis zum 30. September zulässig, dafür ist keine Abdeckung  
vorgeschrieben.

 S 	 Nachweis Schutz vor Lärm
	� Der Nachweis ist bei mit Aussenlärm belasteten Standorten und bei Bau

vorhaben mit mehreren Nutzern bezüglich dem Innenlärm zu erbringen.

siehe:

§ 10a EnG, 
Wärmedämm
vorschriften

Wärmedämm
vorschriften, 
§§ 15–18 BBV I

Wärmedämm
vorschriften, 
§§ 15–18 BBV I

Wärmedämm
vorschriften, 
§§ 22a–26, 30a, 
42–44, 46 BBV I

§ 29 BBV I, EnG 
Übergangsbest. 
Ziffer 3, Anh. 2.31 
BBV I

§ 11 EnG,  
§ 45 BBV I

Wärmedämm
vorschriften

Art. 6 eidg. EnG,  
§ 30a BBV I

§§ 12 EnG

§§ 13–13a BBV I
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Vermerke der Bewilligungsbehörden

 


	nav: 
	next: 
	print: 
	reset: 
	close: 
	previous: 
	version: Version Juli 2009
	formid: 403-017–EN-ZH–003–ger
	gueltigkeit: gültig bis 31.12.2010
	info: 
	art: 
	art_text: 
	projekt: 
	formular: 
	projekt_text: Ist das Formular für das Vorhaben auszufüllen?
	formular_text: Ist das ausgefüllte Formular beigelegt?

	beurteilung_text: 
	1: 
	2: 

	beurteilung: 
	hinweis: 
	formulare_text: 

Die Nachweise für EN-1a-c, EN-2a-b und EN-3 entfallen, wenn der Nachweis für das MINERGIE-Label erbracht ist (Zertifikat beilegen)
	formulare: 

	vermerk_text: 
	1: 
	2: 

	vermerk: 
	fusszeile: 

	allg: 
	gemeinde: 
	parzelle: 
	nr: 

	gebaeude: 
	nr: 


	enzh: 
	vorhaben: 
	beschrieb: 
	bewilligung: 
	datum: 
	art: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	bauherrschaft: 
	vertretung: 

	projekt: 
	allg: 
	daemmung: Off
	heizungsart: [leer]
	hne: [leer]

	vorhaben: 
	check: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off
	10: Off
	11: Off
	12: Off
	13: Off
	14: Off


	form: 
	check: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off
	10: Off
	11: Off
	12: Off
	14: Off



	us: 
	bauherrschaft: 
	name: 
	adresse: 
	ort: 

	projekt: 
	name: 
	adresse: 
	ort: 



	calc: 
	projekt: 



